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I/A 1: Protokoll der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
I. Thema Neue Bahnallee 
 

Die Entwurfsplanung zur Neuen Bahnallee sieht eine separate Spur pro Rich-
tung vor.  
Der Abstand zur westlichen Gleisachse nach Gütergleisverlegung beträgt 
6,5 m. Die Fahrbahnbreiten betragen 4,5 m inkl. 1,5 m Angebotsstreifen für 
Radfahrer. Der östliche Streifen zwischen dem Abstand zur Gleisachse und der 
östlichen Fahrbahn beträgt 1,0 m. Der mittlere Grünstreifen weist eine Breite 
von 3,0 m und der westliche Grünstreifen eine Breite von 2,5 m auf. Darauf folgt 
in westlicher Richtung ein 2,0 m breiter Gehweg. Die Gesamtbreite der Neuen 
Bahnallee beträgt demnach 17,5 m. 
In dem o. g. östlichen Streifen ist zwischen den Bahnflächen und der Neuen 
Bahnallee ein Sicht- und Schallschutz in Form einer 2,0 m hohen Gabionen-
wand vorgesehen.  

 
 
II. Thema Stellplätze / Park+Ride (P+R) / Fahrradstellplätze 
 

Der größte Anteil der neuen P+R-Stellplätze (ca.100) ist auf der Ostseite vorge-
sehen. Auf der Westseite sollen ca. 70 neue Stellplätze entstehen. Die Zufahr-
ten erfolgen über die Neue Bahnallee bzw. die Lützenkirchener Straße.  
Beide Seiten werden eine direkte Anbindung an die Bahnsteige erhalten, um 
möglichst kurze Wege zu ermöglichen. Die neuen P+R-Stellplätze werden vo-
raussichtlich 2015 fertiggestellt sein.  

 
Fahrradstellplätze und ggf. eine Fahrradstation sollen errichtet werden. Dies ist 
jedoch nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens.  

 
 
III. Thema Lärm 
 

1. Aktiver Schallschutz 
Es ist zwischen den Gleisen der Personenstrecke und dem Güterverkehr kein 
Sicht- bzw. Schallschutz vorgesehen, da aktiver Schallschutz als Ergebnis der 
schallschutztechnischen Untersuchung zur Gütergleisverlegung nicht erforder-
lich ist.  
 
Im Zuge der Straßenbaumaßnahme zur Neuen Bahnallee wird aktiver Schall-
schutz in Form einer 2,0 m hohen Gabionenwand zwischen den Bahnflächen 
und der Neuen Bahnallee errichtet.  
 

2. Schallschutz im Rahmen der Gütergleisverlegung 
Durch die Verlegung der Gütergleise Richtung Osten entsteht generell eine 
schalltechnische Verbesserung für das Zentrum von Opladen. 
Darüber hinaus ist die schalltechnische Untersuchung zur Gütergleisverlegung 
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 
Eine Verlegung der geplanten Gütergleise in Tieflage ist nicht Gegenstand die-
ses Bebauungsplanverfahrens. 
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Der Bahnlärm ist nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. Die 
schalltechnischen Auswirkungen des Bahnlärms wurden im Rahmen der Gü-
tergleisverlegung untersucht.  
Im Ergebnis der schalltechnischen Untersuchung zur Neuen Bahnallee beste-
hen lediglich Anspruchsvoraussetzungen auf Lärmschutz dem Grunde nach an 
Gebäuden der Freiherr-vom-Stein-Straße und der Robert-Blum-Straße.  
 

IV. Sonstiges 
Geräusche an der Campusbrücke sind nicht Gegenstand dieses Bebauungs-
planverfahrens. Gegenstand der schalltechnischen Untersuchung in diesem 
Verfahren ist die Trassenführung der Neuen Bahnallee und deren nördlichen 
und südlichen Anschlüsse an das bestehende Verkehrssystem.  
 
Eine ausreichende Absperrung im Bereich der Fundamente der Campusbrücke, 
Zugänge zu den Bahnsteigen von der Campusbrücke und der künftige Status 
der Friedrich-List-Straße sind nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfah-
rens. 
 
Die Planung zum Anschluss an die Fixheider Straße sieht keine Verbreiterung 
der Fixheider Straße vor. Die verkehrstechnische Umsetzung des Anschlusses 
ist nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Anregungen, bei der Planung der Neuen Bahnallee eine separierte Spur pro 
Richtung und einen Sichtschutz zwischen Neuer Bahnallee und neuen Gütergleisen 
vorzusehen, wird gefolgt.  
Den übrigen Äußerungen wird nicht gefolgt bzw. die Äußerungen werden zur Kenntnis 
genommen. 
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I/A 2: Evangelisch – freikirchliche Gemeinde Opladen e.V., 51379 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
 
Die derzeit von der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Opladen genutzten Stellplät-
ze befinden sich an der bestehenden Bahnallee.  
Dementsprechend bezieht sich die Stellungnahme nicht auf die Flächen im Geltungs-
bereich des Bebauungsplanes Nr. 208 A/II, III, sondern auf die im angrenzenden Be-
bauungsplan Nr. 208 B/II „Opladen – nbso/Westseite – Quartiere“ beplanten Flächen. 
Aufgrund dessen wird diese Stellungnahme in das Bebauungsplanverfahren 208 B/II 
eingestellt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/A 3: Dipl.-Ing. A. Fechner, Kinderhausen 10, 51381 Leverkusen 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu „Trassenführung im Norden“: 
Der geplante Kreisverkehr im Norden dient der Verbesserung des Knotenpunktes Lüt-
zenkirchener Straße/Freiherr-vom-Stein-Straße.  
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Die Auswirkungen des Vorhabens auf die verkehrliche Situation wurden gutachterlich 
untersucht. Nach Umsetzung der Planung sind die Leistungsfähigkeit des Verkehrs-
systems und die Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten sichergestellt, so dass kein 
Grund ersichtlich ist, auf den Anschluss zur Lützenkirchener Straße zu verzichten. 
 
Zu „Mitte“: 
Da die neue Straße den Charakter einer Stadtstraße haben wird, sind Anbindungen an 
die neu entstehenden Quartiere sowie Durchbindungen an das bestehende Straßen-
netz vorgesehen. Eine Anhebung der neuen Straße ist somit verkehrstechnisch und 
städtebaulich nicht sinnvoll. 
 
Ein Sichtschutz zwischen der Gütertrasse und der geplanten Neuen Bahnallee wird in 
der Planung berücksichtigt. 
 
Zu „Süden“: 
Die Neue Bahnallee soll als direkte Nord-Süd-Verbindung zwischen Rat-Deycks-
Straße (L 219) und Fixheider Straße (L 288) u. a. eine Entlastung für das bestehende 
Straßennetz in Opladen schaffen.  
Die vom Einwender vorgeschlagene Anbindung über die Robert-Blum- und die Kölner 
Straße würde neben dem bestehenden Verkehrssystem auch die dort angrenzenden 
Nutzungen mit dem zusätzlichen Verkehr und den damit verbundenen Immissionen 
belasten.  
Die Anbindung an den Betrieb Bender wird auch mit der dem Bebauungsplan zugrun-
deliegenden Anbindung weiterhin gewährleistet. 
 
Zu „Gestaltung“: 
Aufgrund des schmalen Zuschnittes der zur Entwicklung auf der nbso-Westseite zur 
Verfügung stehenden Flächen ist eine Mäandrierung der geplanten Straßentrasse flä-
chentechnisch nicht sinnvoll und auch städtebaulich nicht gewünscht. Darüber hinaus 
würde ein Schwingen der Trasse eine Reduzierung der verbleibenden bebaubaren 
Flächen bedeuten und nicht sinnvoll nutzbare Restflächen schaffen.  
Mit der noch zu detaillierenden Planung der neuen Bahnallee erfolgt auch deren Aus-
gestaltung.  
Zur Höhe der geplanten Straßentrasse siehe oben aufgeführte Erläuterungen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Äußerung zur Errichtung eines Sichtschutzes zwischen den verlegten Güterglei-
sen und der geplanten Neuen Bahnallee wird gefolgt. 
Den weiteren Äußerungen wird nicht gefolgt. 
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I/A 4: Jüdt, Bernd, Menchendahler Straße 25, 51378 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Anregungen werden in der weiteren Planung berücksichtigt. 
Die Ausführungsplanung zur Neuen Bahnallee ist jedoch nicht Gegenstand dieses 
Bebauungsplanverfahrens. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 5: Boden, Heinz, Schlebuscher Heide 12, 51375 Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Verkehrsplanung wurde im Rahmen des Verfahrens weiterentwickelt und de-
tailliert.  
Zur öffentlichen Auslegung wurde dem Bebauungsplanentwurf eine mit den Fachpla-
nern und Fachbehörden abgestimmte Version zugrunde gelegt.  
 
Entsprechend geeignete Radwegeverbindungen wird es im Bereich der geplanten 
Neuen Bahnallee, zumindest in den Bereichen, in denen es vor dem Hintergrund der 
Flächenverfügbarkeit möglich ist, geben. Der vorgesehene Querschnitt für den Ab-
schnitt zwischen dem ovalen Kreisverkehr und dem nördlichen Kreisverkehr sieht u.a. 
Fahrbahnen mit integrierten Radstreifen vor. 
Diese Radwegeverbindungen werden einen Anschluss an das regionale und überregi-
onale Radwegenetz ermöglichen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen bzgl. einer zu erstellenden Planung zur Trassenführung der Neuen 
Bahnallee wurde gefolgt.  
Den weiteren Äußerungen wird nicht gefolgt.  
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I/A 6: Rechtsanwälte Mauel & Kollegen, Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zur öffentlichen Auslegung wurde der Geltungsbereich der im Verfahren weiter-
entwickelten Planung entsprechend angepasst. Im Bereich des Anschlusses der Firma 
Bender werden keine Änderungen vorgenommen. Aufgrund dessen wurde dieser Teil 
aus dem Geltungsbereich herausgenommen. 
Somit ist keine Verschlechterung der Zuwegung gegeben. 
 
Dieser Bebauungsplan setzt im Wesentlichen die Verkehrsflächen für die neue Stra-
ßentrasse fest. Wohn- oder anderweitige bauliche Nutzungen werden mit diesem Be-
bauungsplan nicht vorbereitet.  
Diesbezüglich wird auf die anderen Teil-Bebauungspläne des Gesamtbebauungspla-
nes Nr. 208 II „Opladen – nbso/Westseite“ und die jeweiligen Aufstellungsverfahren 
verwiesen. 
 
Die frühzeitige Beteiligung dient einer frühen Information über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung und über die voraussichtlichen Auswirkungen der Planung. 
Als Vorstufe zur Offenlegung geht es hierbei vielmehr um die Unterrichtung über das 
generelle Plankonzept. Eine Abwägung ist in diesem Verfahrensstand noch nicht er-
forderlich, diese erfolgt erst zum Satzungsbeschluss. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/A 7: Rechtsanwälte Mauel & Kollegen, Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
In Bezug auf eine mögliche Flächeninanspruchnahme der Grundstücke der Raiffeisen-
Erzeugergenossenschaft haben bereits Gespräche stattgefunden. Im weiteren Verfah-
ren werden hierzu intensive Abstimmungen erfolgen, die Belange der Raiffeisen-
Erzeugergenossenschaft werden berücksichtigt. 
 
Dieser Bebauungsplan setzt im Wesentlichen die Verkehrsflächen für die neue Stra-
ßentrasse fest. Wohn- oder anderweitige bauliche Nutzungen werden mit diesem Be-
bauungsplan nicht vorbereitet.  
Diesbezüglich wird auf die anderen Teil-Bebauungspläne des Gesamtbebauungspla-
nes Nr. 208 II „Opladen – nbso/Westseite“ und die jeweiligen Aufstellungsverfahren 
verwiesen. 
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Die frühzeitige Beteiligung dient einer frühen Information über die allgemeinen Ziele 
und Zwecke der Planung und über die voraussichtlichen Auswirkungen dieser Pla-
nung. Als Vorstufe zur Offenlegung geht es hierbei vielmehr um die Unterrichtung über 
das generelle Plankonzept. Eine Abwägung ist in diesem Verfahrensstand noch nicht 
erforderlich, diese erfolgt erst zum Satzungsbeschluss. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B  Äußerungen im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und  

sonstigen Träger öffentlicher Belange 
 
 
I/B 1: Deutsche Telekom Technik GmbH, Bochum 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Bzgl. der Telekommunikationslinien erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der 
Telekom im Rahmen der Straßenausbauplanung. 
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Die durch die Gütergleisverlegung östlich der bestehenden Ortslage Opladens frei 
werdenden Flächen sollen einer städtebaulichen Entwicklung zugeführt werden. Um 
die neu zu entwickelnden Flächen auf der Westseite der Gleise leistungsgerecht an 
das örtliche und überörtliche Straßenverkehrsnetz anzubinden und zugleich eine Ent-
lastung des westlich gelegenen Straßennetzes im Bestand der Opladener Innenstadt 
vom Durchgangsverkehr in Nord-Süd-Richtung zu erzielen, soll die neue Bahnallee 
parallel zum Gleisbündel der Deutschen Bahn AG angelegt werden. Die Lage der 
neuen Stadtstraße ist somit nicht mehr beliebig anpassbar. 
 
Sofern möglich, werden jedoch die vorhandenen Telekommunikationslinien erhalten. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird in Teilen gefolgt. 
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I/B 2: Bezirksregierung Düsseldorf, Düsseldorf 
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Bezirksregierung Düsseldorf, Düsseldorf 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Es wird ein entsprechender Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 3: Amprion GmbH, Dortmund 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 4: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr, Düsseldorf 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die baulichen Anlagen innerhalb des Geltungsbereiches unterschreiten i.d.R. die Hö-
he von 20 m. 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. Sollte sich abzeichnen, dass Gebäudetei-
le diese Höhe überschreiten, werden Planunterlagen zur Prüfung dem Bundesamt für 
Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr zugestellt. 
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I/B 5: Energieversorgung Leverkusen, FB TNR, TNS und TZL 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die weiteren Planungen werden frühzeitig mit der EVL abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 6: Energieversorgung Leverkusen, FB TZA 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die weiteren Planungen werden frühzeitig mit der EVL abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 7:DB Netz AG, Düsseldorf 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Zu 1. 
Das Elektronische Stellwerk ESTW-A sowie das Wegerecht und die Parkmöglichkei-
ten befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches und sind somit nicht Gegenstand 
dieses Bebauungsplanes.  
 
Der Gleisanschluss für die Firma Bender liegt ebenfalls außerhalb des Geltungsberei-
ches und ist somit nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 
 
Zu 2. 
Die dargestellte Anlage im Flurstück 107 liegt auch außerhalb des Geltungsbereiches 
und ist somit nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes 
 
Zu 3. 
Die Regelung zur Nutzung von Grundstücken für Baustelleneinrichtungsflächen ist 
nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanverfahrens. 
 
Im Übrigen ist die DB Netz AG Eigentümerin des Flurstückes 400. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
 

44 
 



 
 
 
I/B 8: PLEdoc GmbH, Essen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die Ferngasleitung ist im Bebauungsplan als unterirdische Versorgungsleitung festge-
setzt. Die Schutzstreifen wurden ebenfalls in den zeichnerischen Teil des Bebauungs-
planes aufgenommen. 
Darüber hinaus wird eine nachrichtliche Übernahme gemäß § 9 Abs. 6 BauGB in die 
textlichen Festsetzungen aufgenommen.  
 
Die betroffene Leitung inklusive der Schutzstreifen liegt innerhalb des Geltungsberei-
ches überwiegend im Bereich einer öffentlichen Verkehrsfläche, so dass diese Berei-
che jederzeit sichtfrei und begehbar bleiben.  
Die Flächen mit einem Geh, Fahr- und Leitungsrecht zu belasten ist somit nicht erfor-
derlich. 
 
Überbaubare Grundstücksflächen (mittels Baugrenzen) werden in diesem Bebau-
ungsplan nicht festgesetzt. 
 
Die Hinweise bzgl. der Schutzstreifen werden an die Ausführungsplanung weitergege-
ben. 
 
Die weitere Planung wird mit dem Versorgungsträger rechtzeitig abgestimmt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 9:Telefonica Germany GmbH & Co.KG, Hamburg 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerung wird zur Kenntnis genommen. 
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I/B 10:NABU, Stadtverband Leverkusen 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Um die Stabilisierung der Kreuzkrötenpopulationen im Naturraum sicherzustellen, 
wurde in Zusammenarbeit mit der zuständigen Fachbehörde ein kombiniertes Hand-
lungspaket mit entsprechend zeitlich nacheinander auszuführenden Teilmaßnahmen 
entwickelt, welches vor Beginn der Straßenbaumaßnahme umgesetzt wird. Vorgese-
hen ist die Herrichtung eines geeigneten Ersatzhabitats für die Teilpopulation im Ein-
griffsbereich und im Nachgang dazu die Umsiedelung der Teilpopulation aus dem Ein-
griffsbereich. 
Die Maßnahmenfläche befindet sich in städtischem Eigentum im Stadtteil Alkenrath in 
Schlebuschrath. Hier soll ein strukturreicher, vollwertiger Ersatzlebensraumkomplex 
für Kreuzkröten entwickelt und dauerhaft gesichert werden. Um die Sicherung der 
Maßnahmenfläche zu gewährleisten, wurde diese Fläche in die Festsetzungen zu die-
sem Bebauungsplan aufgenommen. Die Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in en-
ger Abstimmung mit der zuständigen Fachbehörde. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird gefolgt. 
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I/B 11:Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, Region West, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Ein Zugang zum Bahnhof Opladen und den dazugehörigen Bahnsteigen und Flächen 
wird im Bebauungsplan im Bereich der Fuß- und Radwegebrücke durch entsprechen-
de Festsetzungen zu übereinander liegenden Ebenen bzw. durch die nachrichtliche 
Übernahme von Bahnflächen gesichert.  
 
Das Elektronische Stellwerk ESTW-A sowie das Wegerecht und die Parkmöglichkei-
ten befinden sich außerhalb des Geltungsbereiches und sind somit nicht Gegenstand 
dieses Bebauungsplanes.  
 
Der Gleisanschluss für die Firma Bender liegt ebenfalls außerhalb des Geltungsberei-
ches und ist somit nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 
 
Die dargestellte Anlage im Flurstück 107 liegt auch außerhalb des Geltungsbereiches 
und ist somit nicht Gegenstand dieses Bebauungsplanes. 
 
Bzgl. der vorhandenen Telekommunikationskabel erfolgen entsprechende Abstim-
mungen mit der DB im Rahmen der Straßenausbauplanung. 
 
Bzgl. des Funknetzes erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der DB im Rahmen 
der Straßenausbauplanung. 
 
Die Vodafone D2 GmbH wurde im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Träger 
öffentlicher Belange beteiligt.  
 
Der Bau der Neuen Bahnallee ist für 2016 geplant. Sofern vorgezogene Baumaßnah-
men erfolgen sollten, beziehen sich diese nicht auf gewidmete und im Eigentum der 
DB befindliche Flächen. 
 
Bzgl. der Energieversorgung erfolgen entsprechende Abstimmungen mit der DB im 
Rahmen der Straßenausbauplanung. 
 
Die Bahnflächen, die auch künftig der Bahnnutzung unterliegen, sind im Bebauungs-
plan nachrichtlich übernommen worden. 
 
Die Zufahrt zur Firma Bender bzw. zu dem nördlich davon gelegenen Bereich befindet 
sich außerhalb des Geltungsbereiches und ist somit nicht Gegenstand dieses Bebau-
ungsplanes. 
Bei der Planung des neuen ovalen Kreisverkehrs an der Robert-Blum-Straße wurde 
die Befahrbarkeit durch Schwerlastverkehre berücksichtigt. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wird weitgehend gefolgt. 
Die übrigen Äußerungen werden zur Kenntnis genommen.  
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I/B 12: Geologischer Dienst, Krefeld 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Bzgl. der Äußerung zur Zuordnung der Untergrundklassen wird ein entsprechender 
Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Äußerung bzgl. der Untergrundklassen wird gefolgt.  
Die weiteren Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 
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I/B 13: Rheinisch-Bergischer Kreis, Bergisch Gladbach 
 

 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Die Äußerungen werden zur Kenntnis genommen. 

61 
 



 
 
 
I/B 14: IHK Köln, Köln 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Die angrenzenden Firmen wurden im Verfahren bereits umfangreich eingebunden. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Der Äußerung wird gefolgt. 
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I/B 15: Landesbetrieb Straßenbau NRW, Regionalniederlassung Rhein-Berg, 

Gummersbach 
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Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Im Rahmen des weiteren Verfahrens wurden zahlreiche Varianten zur Anbindung der 
Neuen Bahnallee an die Fixheider Straße untersucht.  
In Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen NRW wurde die Variante ohne Aus-
fahrt von der Fixheider Straße aus Richtung Osten gewählt. Durch diese Variante 
können einige Konfliktpunkte und infolge dessen wesentliche Mehrkosten und Unwäg-
barkeiten vermieden werden. 
Diese Variante wurde dem Bebauungsplan zur Offenlage zugrunde gelegt.  
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wurde gefolgt. 
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I/B 16: LVR-Amt für Bodendenkmalpflege, Bonn 
 

 
 
Abwägungsvorschlag der Verwaltung: 
Ein entsprechender Hinweis zu Bodendenkmälern wurde in den Bebauungsplan auf-
genommen. 
 
 
Beschlussvorschlag der Verwaltung: 
Den Äußerungen wurde gefolgt. 
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